
AMTSBLATT
DES KREISES OLKUSZ.

Abonnem entpreis v ierte ljährlich 3  Kr. Nr. 15. Olkusz, am 15. November 1915.

271. 

Personalien.
Die Kanzlei des k. u. k. inspizierenden Gouver­

neurs des Herrn Generalm ajors Adolf F reiherrn  von 
Stillfried und  Rathenitz befindet sich in Kielce, Hy- 
poteczna Nr. 34.

Derselbe em pfängt täglich von 10 bis 12 Uhr 
vormittags.

272. 

Spenden.
Das k. u. k. Kreiskom m ando in Olkusz h a t vom 

Juli bis Ende O ktober 1915 nebst anderen kleineren 
Spenden noch nachverzeichnete U nterstützungen bezw. 
Spenden flüssig gem acht u. z.

im Monate Juli 1915
für die Bevölkerung der Gemeinde Olkusz 1170 K.

» » » » » Boleslaw 500 »
» » » » » W olbrom 500 »
» » » » » Pilica 600 »
» » » » » Kroczyce 500 »
» » » » » Ogrodzieniec 500 »

im Monate August 1915
für die Bevölkerung der Gemeinde Olkusz 1690 »
für eine: m ittellose F rau 30 »

im Monate Septem ber 1915
für 2 m ittellose Personen 70 »
für die Bevölkerung der Gemeinde Olkusz 1495 »
dem  Ing. Minkiewicz als P räses des Hilfsko­

mitees zur U nterstützung der Bevölke­
rung des Kreises Olkusz 1000 »

der Gemeinde Slawköw für Schulbau 200 »
für die arm e Bevölkerung 98 »

im Monate O ktober 1915 
für die Bevölkerung der Gemeinde Olkusz 1555 >H

» Schulbau in Strzegowa 200 »
» eine Unbemittelte 20 »
» » » 40 »
T> » » 40 »

Sum m a 10208 K.
Hiezu die im Am tsblatt Nr. 14 v. 1. Novem­

ber 1915 verlautbarten  Spenden 3000 K.
Zusam m en 13208 K.

273. 

Amtstage.
Es w erden im Novem ber und Dezem ber 1915 

für jede Gemeinde abgesondert nachstehende Amtstage 
abgehalten werden:
in W olbrom  am  18. Novem ber um  11 Uhr vorm ittags 
in Jangrot am  19. N ovem ber um  10 Uhr vorm ittags 
in Bolestaw am  20. Novem ber um 10 Ulir vorm ittags
in S ia w kö w  am  22. N ovem ber um 10 Uhr vorm ittags
ih O lkusz fü r die Gemeinde Rabsztyn am 23. Novem ber 

um  10 Uhr vorm ittags 
in Pilica am  24. November um  2 Uhr nachm ittags 
in O grodzieniec am  25. N ovem ber um  10 Uhr vorm ittags 
in K roczyce am  26. Novem ber um 10 Uhr vorm ittags 
in Kidöw  am 27. Novem ber um  10 Uhr vorm ittags 
in ia rn o w ie c  am  3. D ezem ber um  10 Uhr vorm ittags
in S u ioszow a  am  9. D ezem ber um 10 Uhr vorm ittags
in S k ala  am  10. Dezem ber um  10 Uhr vorm ittags 
in Cianow ice am  11. D ezem ber um  10 Uhr vorm ittags
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Die Gemeinden haben  ein entsprechendes Lokal 
zur Verfügung zu stellen und die betreffenden Gendar- 
m erie-Posten-K om m andos einen Gendarm  stellig zu 
m achen.

274. 

Verordnung des Armeeoberkommandanten vom 
15. September 1915,

betreffend die Zw angsverw altung und Aufsicht über ge­
w erblich e und landw irtschaftliche Unternehmungen.

Auf G rund der Mir k raft Allerhöchsten O berbe­
fehles übertragenen Befugnisse der obersten Zivil- und 
M ilitärgewalt finde ich tiir die in österreichisch-unga­
rischer M ilitärverw altung stehenden Gebiete Polens 
(O kkupationsgebiet) anzuordnen, wie folgt:

§ 1-

Verhängung der Zw a n gsvcrw a ltu n g oder Aufsicht.

Zur W ahrung der Interessen der österreichisch­
ungarischen M onarchie oder des österreichisch-unga­
rischen O kkupationsgebietes in Polen oder sonstiger 
öffentlicher Interessen kann der M ilitärgeneralgouver­
neur gewerbliche oder landw irtschaftliche U nterneh­
mungen, insbesondere Fabriken, Bergbaue, Banken, 
Kreditanstalten, Versicherungsgesellschaften usw., so­
wie Zweigniederlassungen, Agenturen oder W arenlager 
solcher U nternehm ungen unter Zw angsverwaltung oder 
Aufsicht stellen.

Die Zw angsverw alter oder Aufseher werden vom 
M ilitärgeneralgouverneur oder auf Grund seiner E r­
m ächtigung vom Kreiskom m andanten ernannt und 
enthoben.

Die Zwangsverw alter oder Aufseher haben  da­
rüber zu w achen, dass der Betrieb nicht in einer 
W eise geführt werde, die den im ersten Absätze be- 
zeichneten Interessen w iderstreitet.

§ 2-

Te ilw e is e  in Okkupationsgebiete liegende Unternehm ungen.

W enn die Betriebsanlagen oder Liegenschaften 
eines Unternehm ens sich nur teilweise im O kkupa­
tionsgebiete befinden, erstreckt sich die Zwangsver­
waltung oder Aufsicht auf diese Teile. W enn der Sitz 
des U nternehm ens oder die Betriebsleitung der unter 
Zwangsverw altung oder Aufsicht gestellten Teile sich 
nicht im O kkupationsgebiete befindet, h a t das Unter­
nehm en innerhalb einer vom M ilitärgeneralgouverneur 
zu bestim m enden F rist eine eigene Betriebsleitung für 
die betreffenden Teile des Unternehm ens mit dem 
Sitze im O kkupationsgebiete zu bestellen und für die­

selbe alle Behelfe zur Kontrolle des bisherigen und 
zur Fortführung des weiteren Betriebes zu beschaffen.

§ 3.

Verlautbarung der Zw a n gsverw a ltun g oder Aufsicht.
Die Stellung eines Unternehm ens unter Zwangs­

verw altung oder Aufsicht und der W irksam keitsbeginn 
dieser Verfügung werden unter Bezeichnung des Sitzes 
des U nternehm ens oder der nach  § 2 bestellten Be­
triebsleitung, dann der Nam en und W ohnorte der 
Zwangsverw alter oder Aufseher im V erordnungsblatte 
des M ilitärgeneralgouvernements und in den Amts­
b lättern  der beteiligten K reiskom m andos kundgem acht.

§ 4 - 

Vorerhebungen.

Um festzustellen, ob die Zw angsverw altung oder 
Aufsicht bezüglich eines Unternehm ens notw endig ist, 
kann  der M ilitärgeneralgouverneur die Prüfung der 
Bücher, Schriften und sonstigen Geschäftsbehelfe und 
die Einleitung aller notw endigen Erhebungen ver- 
ügen.

Jederm ann ist zur Auskunftserteilung über die 
Betriebs- und Geschäftsverhältnisse des Unternehm ens 
verpflichtet.

§ 5-

Besondere Pflichten und Rechte des Zw a n gsverw a lters.

Der Zwangsverw alter übernim m t die verantw ort­
liche Leitung des Unternehm ens oder der im O kku­
pationsgebiete liegenden Teile desselben. Die Kassen­
bestände, Bücher, Schriften und sonstigen Geschäfts­
behelfe, die das Unternehm en oder dessen im O kku­
pationsgebiete liegende Teile betreifen, sind dem 
Zw angsverw alter zu übergeben.

Der Zwangsverw alter ist allein berechtigt, jede 
das Unternehm en betreffende Rechtshandlung vorzu­
nehm en und über alle Vermögensteile des U nterneh­
mens zu verfügen. Von diesem  Rechte sind w ährend 
der D auer der Zwangsverwaltung alle anderen Perso­
nen, insbesondere auch die Inhaber, Leiter, Verwal­
tungsräte, Generalversam m lungen und sonstigen Organe 
des Unternehm ens insoweit ausgeschlossen, als ihnen 
nicht vom M ilitärgeneralgouverneur einzelne Befugnisse 
übertragen wurden.

§ 4. Schlussabsatz, findet Anwendung.

§ 6-

Besondere Pflichten und Rechte des Aufsehers.

Der Aufseher ist befugt, jederzeit die Kassenbe­
stände, Bücher, Schriften und sonstigen Geschäftsbe­
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helfe des Unternehm ens zu prüfen, alle Betriebs- oder 
Geschäftsräum e zu betreten und die Angestellten über 
die Betriebs- und Geschäftsverhältnisse zu vernehm en; 
er kann alle geschäftlichen M assnahmen, insbesondere 
Verfügungen über Verm ögenswerte und Mitteilungen 
über geschäftliche Angelegenheiten, bis zur E ntschei­
dung des M ilitärgeneralgouverneurs untersagen.

Inhaber, Leiter und die sonstigen Organe des 
U nternehm ens sind verpflichtet, dem  Aufseher die Aus­
übung seiner Befugnisse zu erleichtern, ihm auf sein 
Verlangen jeden G eschäftsbehelf vorzulegen, jeden Be­
triebs- oder Geschäftsraum zugänglich zu m achen und 
Angestellte zur Vernehm ung vorzuladen.

§ 4. Schlussabsatz, lindet Anwendung.

£ 7.
Kosten d er Zw angsverw altung und Aufsicht.

Die Kosten der Zwangsverwaltung oder Aufsicht 
trägt das Unternehmen.

Die Bezüge der Zw angsverwalter oder Aufseher 
bestim m t der M ilitärgeneralgouverneur.

tj 8.

Verantw ortlichkeit.

Die G eltendm achung der V erantw ortlichkeit des 
Zw angsverw alters oder Aufsehers obliegt dem  M ilitär­
generalgouverneur oder dem  von ihm hiezu erm äch­
tigten Kreiskom m andanten.

Die Anlegung und Verwaltung von Ü berschüssen 
zu Gunsten der Berechtigten erfolgt nach den W ei­
sungen des M ilitärgeneralgouverneurs und w ird den 
Berechtigten jeweilig zur Kenntnis gebracht.

S 9-

S traf- und Zwangsm assnahm en.

Ü bertretungen dieser Verordnung werden — so­
weit sie nicht von den M ilitärgerichten oder den 
ordentlichen Gerichten vu verfolgen sind — vom Kreis- 
kom m andanten m it Geldsti-afen bis zu zw eihundert­
tausend  Kronen oder m it Arrest bis zu fünf Jahren  
bestraft. Neben der Freiheitsstrafe kann  Geldstrafe bis 
zu hunderttausend Kronen verhängt werden.

W enn ein Unternehm en ganz oder teilweise der 
Zwangsverwaltung oder Aufsicht entzogen oder eine 
Vorschrift des § 2 verletzt wird, kann der Militärge­
neralgouverneur die Einstellung des Beti'iebes oder 
des betreffenden Betriebsteiles verfügen.

W irksam keitsbeginn.

Diese Verordnung tritt m it dem  20. Septem ber 
1915 in Kraft.

Erzherzog Friedrich FM. m. p.

275. 

Zirkularverordnung an alle Gemeindevorsteher und 
Soltyse.

Ich habe die Erfahrung gem acht, dass die Sol­
tyse den ihnen regelmässig zweimal m onatlich zuge­
sendeten A m tsblättern nicht die notwendige Aufm erk­
sam keit zuwenden, sie n icht nur nicht lesen, sondern 
dieselben unbeachtet in  Verstoss geraten lassen.

Da sich jedoch mit der Unkenntnisse der darin  
enthaltenen Anordnungen niem and entschuldigen kann, 
verfallen die Bewohner, die der Soltys über die für 
die Öffentlichkeit überaus w ichtigen Bestimm ungen in 
Unkenntnis lässt, ohne ihr Verschulden in  Strafen.

Ich ordne daher an:
Alle G em eindevorsteher und Soltyse sind ver- 

verpflichtet, sogleich nach  E rha lt eine jede Num m er 
des Am tsblattes genau durchzusehen, sofern sie nicht 
des Lesens kundig sind, durch eine verlässliche P er­
son dieselbe sich vorlesen zu lassen, alle darin  en t­
haltenen K undm achungen sodann ohne Verzug öffent­
lich im Orte verlautbaren zu lassen, das A m tsblatt 
sorgfällig abzubew ahren und stets zu Jederm anns 
E insicht bereit zu halten.

Gelegentlich m einer D ienstreisen werde ich jede 
Gelegenheit w ahrnehm en, um mich zu überzeugen, 
dass diese m eine Anordnung eingehalten wird. Bei 
w ahrgenom m ener N achlässigkeit werde ich mit empfind­
lichen Strafen vorgehen.

Gleichzeitig beauftrage ich die Gendarmerie- und 
Finanzw acheposten, die strikte B eachtung m einer An­
ordnung zu überw achen und jede Ausseraclitlassung 
mir zur Anzeige zu bringen.

276. 

Kundmachung.
L aut Erlass des M ititärgeneralgouvernem ents vom 

26. O ktober 1915 Z. 5854 können jene Angehörigen 
russischer Staatsangestellter, welche in die nicht von 
den verbündeten Truppen besetzten Teile Russlands 
sich zu begeben wünschen, um die Bewilligung zur 
Abreise über das neutrale Ausland bittlich werden.

Diese Gesuche, die nebst dem  Vor- und Zuna­
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m en des Bittstellers, seines Alters, auch die genaue 
Bezeichnung des in Bussland befindlichen Fam ilien­
hauptes enthalten  müssen, sind an das k. u. k. Kreis­
kom m ando zu richten.

Jenen russischen Staatsangehörigen, die Zurück­
bleiben und tatsächlich  des notw endigen Lebensunter­
haltes entbehren, können über ihre schriftliche beim  
Kreiskom m ando einzubringende Bitte G eldunterstützun­
gen von 60 h  täglich pro Kopf für im gem einsa­
m en H aushalte lebende Fam ilienangehörige, und 1 K 
für alleinstehende Personen gew ährt werden.

277. 

Richtigstellung.
Infolge Mil. Gen. Gouv. Befehles vom 8. Novem­

ber 1915 Nr. 4325 w ird P unkt 259 des Am tsblattes 
Nr. 14 vom 1. November 1915 dahin abgeändert, dass 
die Gemeindem agazine fortab wie bisher nur Getreide 
zu den Höchstpreisen übernehm en werden.

Die Verm ahlung erfolgt ebenfalls durch die Ge­
treidem agazine, und kann von denselben Kleie im 
Verhältnisse zum  eingelieferten Getreide zum  Preise 
von 12 K. per 100 kg. bezogen werden.

278. 

Kundmachung.
Zufolge Erlasses des k. u. k. M ilitärgeneralgou­

vernem ents vom  5. Novem ber 1915, Z. 973 b rin g e ich  
zur allgem einen Kenntniss, dass Beschädigungen und 
D iebstähle an Telegraphen- oder Telephonleitungen, 
ferner die M anipulation Unbefugter an  den Leitungen 
nach  den Kriegsgesetzen bestraft werden.

279. 

Todesurteil.
Mit dem  Urteile des k. u. k. Kreisgerichtes in 

Olkusz als Standgericht vom 3. Novem ber 1915 G. Z. K. 
365/15

 ir-,—  w urden die G rubenarbeiter Anton Sieron, An-54
ton  Mruk und Adolf Cwink w ohnhaft in Porom bka, 
Kreis Dom browa, wegen Verbrechens des Raubes nach  
§§ 483, 485 b) c) d) M. St. G. bzw. 11, 483, 485
b) c) d) M. St. G., begangen an den Eheleuten P eter 
und F ranziska Klimczyk in M acki-stare in  der Nacht 
vom 14. au f den 15. August 1915, zum T ode durch 
den Strang verurteilt, w elche Strafe vom  k. u. k. Kreis­
kom m andanten in Olkusz in die Strafe zum  Tode 
durch Erschiessen um gew andelt und am  4. November 
1915 vollzogen wurde.

Kundmachung.
Laut Erlass des M. G. G. vom 23/X, 1915, 

Z. 4324 w ird jeder W arenverkauf im Uinherziehen 
bis auf W eileres verboten. Eine Ausnahm e bildet nur 
der W arenverkauf w ährend der M arkttage; die dieses 
Gewerbe ausübenden Handelsleute müssen aber mit 
einer vom  k. u. k. K reiskom m ando auszustellenden 
Gewerbelizenz ausgerüstet sein.

281. 

Einzahlung der Grund- und Rauchfangsteuer.
In der letzten Zeit begannen bei dem Kreiskom- 

m ando Gesuche um Befreiung von der Grund- und 
Rauchfangsteuer einzulaufen.

Die Gemeindevorstände haben  die Bevölkerung 
zu belehren, dass derartigen Gesuchen keine Folge ge­
geben w erden kann, indem  bereits die Steuern pro 
1914 nachgesehen w orden sind.

Die eingelaufenen Gesuche werden m it Hinsicht 
au f den letzten Absatz der Verlautbarung im Amts­
blatte vom 1. O ctober 1915 Nr. 217 ohne Erledigung 
bleiben.

282. 

Passwesen.

i .

Neuerrichtung von Passvidierungsstellen des A rm ee ob er­
kommandos (Etappenoberkom m andos) in Lem berg und 

R ozw adöw  fü r Reisen in das Okkupationsgebiet.

Bei Reisen nach  den in österr.-ung. M ilitärver­
waltung stehenden Gebiete Polens ist nach  der Veror­
dnung des A rm eeoberkom m andanten vom 25. August 
Nr. 35 VBL. die Beibringung eines nach  den jüngsten 
inländischen Vorschriften vom  Jänner d. J. ausgestell­
ten Reisepasses (m it Photographie und eigenhändiger 
Unterschrift) vorgeschrieben, der ausdrücklich für Rei­
sen in das O kkupationsgebiet ausgestellt, dann An­
gabe von Ziel und Zweck der Reise enthalten  muss.

I Überdies muss der Pass mit dem Visum einer der 
nachbenannten Stellen versehen sein: A rm eeoberkom ­
m ando (E tappenoberkom m ando), Kriegsministerium, 
Passvidierungsstelle des Festungskom m andos K rakau 
oder Passvidierungsstelle in Szczakowa.

Da diese Vidierungsstellen nam entlich bei Reisen aus 
Ost- und Mittelgalizien, bzw. O berungarn oftm als nicht 
ohne Umwege und ohne wesentlichen Aufenthalt zugän­
glich sind, hat das Arm eeoberkom m ando in dem  Bestre-

280.
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ben, den w irtschaftlichen V erkehr der Monarchie mit dem 
O kkupationsgebiete intensiver zu gestalten und die An­
knüpfung von Handelsbeziehungen zu fördern — zwei 
weitere Passvidierungsstellen errichtet und zw ar: eine 
beim Stadtkom m ando in Lemberg, eine in Rozwadow.

II.

Reisen nach Serbien.

Ad M. G. G. Praes. Nr. 1154 vom 28/X 1915.
Zivilpersonen ist das Betreten der okkupierten 

Gebiete Serbiens bis auf W eiteres prinzipiell verboten.
Daw iderhandelnde werden verhaftet und wegen 

Spionageverdachtes dem  nächsten M ilitärgerichte über­
geben werden.

Der Zeitpunkt, wann und unter welchen Bedin­
gungen die Grenze überschritten werden kann, wird 
später verlautbart werden.

III.

Unter Hinweis auf Artikel 214/11 A m tsblatt Nr. 12 
wird nochm als darau f aufm erksam  gem acht, dass auch 
um P assverlängerung ebenso wie bei Neuausstellung 
eines Reisepasses ein schriftliches Ansuchen beim  Kreis­
kom m ando einzubringen ist und ist die Ausfolgung 
des verlängerten Reisepasses erst nach Durchführung 
der bezüglichen Erhebungen möglich.

283. 

Verlautbarung,
betreffend den Pferdehandel und Pferdeschm uggel.

Es wurde konstatiert, dass aus den pferdearm en 
Kreisen noch im m er viele Pferde gegen W esten ver­
kauft und auch über die N ord- und Südgrenze des 
O kkupationsgebietes geschmuggelt werden.

W eil dies besonders der Landw irtschaft schw er­
wiegende Schäden verursacht, ordne ich auf Grund 
des Erlasses des Mil. Gen. Gouv. vom 27/X 1915 
Z. 5445 nachstehendes an:

1) Personen, welche den berufsmässigen Pferde­
handel ausüben wollen, haben  die Lizenz vom Kreis­
kom m andos zu besitzen, und diese auf jedes Verlan­
gen den kontrolierenden O rganen vorzuweisen.

2) Der V erkauf von Pferden von Kreis zu Kreis 
ist nur m it Bewilligung des Kreiskom m andos ge­
stattet.

Diese Anordnungen w erden strenge von den Gen­
darm erie- und F inanzw achposten überw acht werden, 
welche Organe auch verpflichtet sind, Zuw iderhan­
delnde sam m t Pferden vom k. u. k. K reiskom m ando 
zur Bestrafung vorzuführen.

Über die berufsm ässigen Pferdehändler wird beim 
K reiskom m ando eine Evidenz geführt.

Die Gem eindevorsteher haben von dieser Anor­
dnung die betreffenden Pferdehändler wie auch die 
Bevölkerung der ganzen Gemeinde sofort in Kenntniss 
zu setzen.

Die Ü bertretungen werden m it Geldstrafen bis 
zu 2000 Kronen oder m it Arrest bis zu 6 M onaten 
geahndet.

284. 

Kundmachung
betreffend B ergepräm ien.

Ad Op. Nr. 95444/E. O. K.

F ür die Bekanntgabe von Orlen, wo zurückge­
bliebene österreichisch-ungarische oder feindliche Ge­
schütze stehen oder verborgen sind, w erden der Zivil­
bevölkerung nachstehende Präm ien angezahlt:

a) für die Feldkanonen bis zu 350 K. pro Ge­
schütz,

b) für die 10 cm. Kanonen oder 12 cm. H aubi­
tzen bis zu 600 K. pro Geschütz,

c) für schwere Geschütze bis zu 900 K. pro Ge­
schütz.

W erden Geschütze ohne Verschluss oder R icht­
m ittel vorgefunden, wird von der P räm ie je ein Vier­
tel abgezogen.

d) für sortiertes Messing (auch für leere Infan­
tariepatronenhülsen und beschädigte Patronenhülsen 
der Artillerie), Kupfer, Nickel, Bronze, Aluminium, Zink 
und Blei, soweit sie von m ilitärischen O bjekten her­
rühren, für das kg. 70 h„

für gut erhaltene, d. h. unbeschädigte P atronen­
hülsen der Artillerie ist der dreifache Preis zu vergü­
ten, daher per kg. 2 K. 10 h.,

e) für scharfe Infanteriem unition pro Patrone 1 h.,
f) für Eisen mit anhaftenden anderen Metallen 

(z. B. Artielleriesprengstücken) pro kg. 6 h.,
g) für Eisen ohne anhaftende andere Metalle pro 

kg. 1 h„
h) für jedes noch vollständig brauchbare eigene 

Gewehr 5 K.,
für jedes noch vollständig brauchbare feindliche 

Gewehr 4 K.,
i) für unvollständige oder nicht brauchbare Ge­

wehre, dann für Bekleidung, blanke und Handfeuer­
waffen, dann Ausrüstungsstücke jeder Art, soferne 
nicht spezielle Präm ien festgesetzt sind, pro kg. 25 h.,

k) für ein M aschinengewehr 50 K.,
1) für Geld- oder W ertsachen ohne Rücksicht auf 

die Höhe fünf vom H undert des Betrages oder des 
Abschätzungswertes,
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m) für einzelne besonders wertvolle oder schwie­
rig zu bergende Gegenstände wie: Feldstecher, F ern­
rohre, kunstvolle Apparate, W agen, Pferde, Vieh, fünf 
vom H undert des ihnen nach  Abschätzung noch an­
haftenden W ertes,

n) scharfe Artillerieniunition (Blindgänger) und 
blindgegangene H andgranaten sollen wegen der Un­
fallgefahr von Unberufenen nicht berührt werden.

F ü r Bezeichnung und sichere Angabe der F und­
stelle w ird als Lohn 6ö h. für jede Fundstelle von 
Artilleriemunition und 30 li. für jene von H andgrana­
ten gewährt.

F ü r die Bergung von Gütern der verbindeten 
Armeen werden vorläufig keine Präm ien erfolgt.

Dies gelangt hiem it zur allgemeinen V erlautba­
rung mit dem Beifügen, dass jede Zivilpersonen, die 
Fundstellen von Geschützen (scharfer Artilleriemuni­
tion und H andgranaten) nicht angibt oder den Besitz 
ärarischer Güter verheimlicht, im Falle der Anzeige 
der Bestrafung zugefülirt w erden wird.

K. u. k. Kreiskommando in Olkusz.

Verlautbarung,
betreffend die Vorlegung der Rapporte über abgehaltene 
Viehm ärkte und monatliche Rapporte der in Schlachthäu­

sern geschlachteten T ie re .

Die Herren Gemeindevorsteher, in deren Gemein­
den V iehm ärkte abgehalten werden, und in denen sich 
gleichzeitig Gemeinde- oder P rivatschlachthäuser be­
finden, haben m ir vorzulegen:

a) sogleich nach jedem  M arktabtriebe einen Aus­
weis der abgetriebenen Tiere nach  dem folgenden Muster;

b) den 5. eines jeden Monates die Anzahl der 
in den Schlachthäusern geschlachteten:

Stiere, Kühe, Kalbinen, Kälber, Schafe, Ziegen 
und Schweine.

Im Falle der Versäumung der obangeführten 
Term ine werde ich die Gemeindevorsteher zur V erant­
w ortung ziehen.

Gemeinde

285.

Markt-Ortschaft

Ausweis über den Viehabtrieb.
Tag, Monat, 

Jahr des  
abgeli a lte- 

□en Marktes

E S  W U R D E N  A B G E T R I E B E N

P ferde Stiere ] O chsen Kühe Jungvieh Schafe Ziegen Schweine

V o r- und Zunahm e des 
Organes, w e lc h e s  den 

M arkt überw ach t.

Anm erkung
(M arktendenz, Q u a litä t 

d e r T ie re , b essere 
R assen, A nzahl d e r 

fe tte n  S chw eine)

Gezahlt für 1 Kg. Lebendgewichtes

M a r k t k o m m i s s i o n :

286. 

Bekanntmachung.

Aufbew ahrung von Speisekartoffeln.

Die sachgem ässe Aufbewahrung der Speisekar­
toffeln ist eine der w ichtigsten M assnahmen im Inte­
resse der Volksernährung. Jeder, der Kartoffeln für den

W inter einlagert, hat die Pflicht, alles zu tun, um  die 
Kartoffeln gesund und gebrauchsfähig bis zum Ver­
brauch  zu erhalten.

Die Vorbedingung für längere Lagerung ist, dass 
nur gesunde Kartoffeln eingebracht werden und die 
Aufbewahrungsräum e kühl und trocken sind. Es m üs­
sen daher die Kartoffeln sofort nach  Em pfang durch­
gesehen und allen kranken und verletzten ausgeson­
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dert werden. Krank sind Kartoffeln m it weichen Stel­
len, w oraus Nassfäule entsteht, welche den ganzen 
Bestand in kurzer Zeit ansteckt. Ferner sind krank  
fleckige Kartoffeln. Hieraus entsteht Trockenfäule, die 
gleichfalls ansteckend ist. Der A ufbew ahrungsraum  und 
die Kartoffeln selbst müssen beim  Einbringen durchaus 
trocken sein. Die Kartoffeln dürfen nicht höher als 
s/4 m., am  besten auf hohler B retterunterlage gelagert 
werden.

Die Tem peratur m uss zwischen 3 —8° Celsius lie­
gen. Es ist deshalb für reichliche Durchlüftung Sorge 
zu tragen. W ährend des W inters ist ein mehrm aliges 
Verlesen vorzunehm en, wobei Keime und kranke Kar­
toffeln zu entfernen sind.

287. 

Steckbrief.

In der N acht zum  20/IX 1. J. w urden im W alde 
zwischen Michalöw und W ierzbnik m ehrere nach 
Kielce reisende Kaufleute von m ehreren unbekannten 
T ätern  überfallen und ihrer Geldmittel sowie mitge- 
führter W aren  beraubt.

Nach Verübung der T at haben sich die Täter, 
etwa 8 an der Zahl, in unbekannter Richtung ge­
flüchtet.

Ausser einem grösseren Geldbeträge, bestehend 
in russischen, deutschen und österreichischen Bankno­
ten, sowie Silber- und Kupfergeld w urden auch einem 
von der erw ähnten Kaufleuten, und zw ar dem Schu- 
oberteilerzeuger Fischei Goldberg dunkler, gestreifter 
T uchstoff im W erte von 75 Rubeln, sowie dem  Hän­
dler Leizor Rolnicki 20 F laschen Bier geraubt.

Nach dem  Ergebnisse der bisherigen Erhebungen 
erscheint dieses Raubanfalles unter Anderen auch ein 
gew isser Stanislaus Swierz aus Kunow dringend ver­
dächtig.

Stanislaus Swierz ist 29 Jahre  alt, in Kunow geb. 
u. zust., zuletzt in Kunow w ohnhaft gewesen, bisher 
straflos, röm. kath., verheiratet, kinderlos, F ab riksar­
beiter, kann  lesen und schreiben (polnisch), ist ver­

m ögenslos und Sohn des Johann  und der Josefa 
Swierz in Kunow.

Derselbe ist m ittelgross, untersetzt, hat breite 
B ackenknochen, breite aufw ärts stehende Nase, abste­
hende Ohren, schwarze Haare, Augen und Augen­
brauen, m itteldichten aufw ärts gedrehten Schnürrbart 
und hat einen scheuen Blick.

Alle Kom m anden, S icherheitsbehörden und O r­
gane werden ersucht, nach den T ätern  des obgeschil­
derten Raubanfalles und insbesondere nach  dem  Sta­
nislaus Swierz zu forschen, dieselben im B etretungs­
falle zu verhaften und dem M ilitärgerichte des k. u. k. 
K reiskom m andos in W ierzbnik einzuliefern.

288. 

Aufforderung.
200 Kronen Belohnung.

Am 4. November 1915 wurde der Landw irt An­
ton Rogosz in seinem W ohnort Koryczany, Kreis 01- 
kusz von einem unbekannte nT äter durch einen Brow­
ningschuss getödtet. Der Mord scheint ein R achem o­
tiv zu Grunde liegen und dürfte der T äter ein von 
den Anstiftern gedungener Bandit sein. L aut Angaben 
zahlreicher Zeugen ist der T äter ein junger Mann im 
Alter von 20 bis 25 Jahren  von sehr grossem  W uchs, 
sehr schlank, m it bartlosem  länglichen blassen Gesicht, 
w ar mit einem kurzen Rock mit kleinem  Pelzkragen 
und langer dunklen Hose, städtischen Schuhen (w alir- 
scheindlich Schnürrschuhe am erikanischer Form ) und 
R adfahrerm ütze bekleidet. E r scheint in einem Orte der 
Kreise Olkusz, Miechöw, W loszczowa oder J^drzejöw 
zu wohnen.

Das k. u. k. K reiskom m ando in Olkusz bestim m t 
hiem it eine Belohnung von zw eihundert (200) Kronen 
für denjenigen, welcher den Mörder entdeckt, nahm - 
haft m acht und zu seiner Feststellung auf eine solche 
W eise beiträgt, dass derselbe in Haft genom m en w er­
den kann. Die entsprechende Anzeige ist beim  Gericht 
des k. u. k. Kreiskom m andos in Olkusz oder beim 
nächsten k. u. k. Gendarm erie-Posten Kom m ando zu 
erstatten.

Der k. u. k. Kreiskommandant

Oberst Edler von Kwiatkowski, m. p.

Druk W. L. A nczyca i Sp. w  K rakow ie.
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